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203011

Verordnung zur Änderung
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung

für die Laufbahn des Abschiebungs-
haftvollzugsdienstes in Unterbringungs-
einrichtungen für Ausreisepfl ichtige des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
Vom 20. Juni 2018

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 642) verordnet 
das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
 Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Innern und dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des Abschiebungshaftvollzugsdienstes in Un-
terbringungseinrichtungen für Ausreisepfl ichtige des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 940) wird wie folgt geändert:

 1.   Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
 für die Laufbahn des Abschiebungshaftvollzugs-
 dienstes sowie die Laufbahnbefähigung 
 des Werkdienstes im Abschiebungshaftvollzugsdienst
  in Unterbringungseinrichtungen für Ausreise-
 pfl ichtige des Landes Nordrhein-Westfalen 
 (APOAHVollz)“

 2.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst:

   „§  29 Laufbahn des Werkdienstes im Abschie-
bungshaftvollzug“.

 b)  Folgende Angabe wird angefügt:

  „§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

 3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „, die Leite-
rin oder der Leiter des allgemeinen Abschie-
bungshaftvollzugsdienstes“ durch die Wörter 
„oder ihre oder seine Vertretung, eine Mitarbeite-
rin oder ein Mitarbeiter des allgemeinen Abschie-
bungshaftvollzugsdienstes mit mehrjähriger Be-
rufserfahrung im allgemeinen Abschiebungshaft-
vollzugsdienst“ ersetzt.

 b)  Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

   „(8) Als geeignet für die Zulassung zur Ausbil-
dung für die Laufbahn des Abschiebungshaftvoll-
zugsdienstes kann auch angesehen werden, wer 
ein Verfahren zur Eignungsfeststellung im Sinne 
des Absatzes 1 bei Justizvollzugseinrichtungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen, das nach den 
dort geltenden Vorschriften durchgeführt wurde, 
erfolgreich durchlaufen hat.“

 4.   In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Innere“ durch 
die Wörter „Ausländer- und Asylangelegenheiten“ 
ersetzt.

 5.  § 7 Absatz 4 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

  „Die besonderen theoretischen Ausbildungsinhalte 
nach den Sätzen 2 bis 5 werden im Umfang von min-
destens 100 Unterrichtseinheiten gemäß eines von 
der Einstellungsbehörde zu erstellenden Ausbil-
dungsplanes im Rahmen der praktischen Ausbildung 
in der Abschiebungshafteinrichtung durch Lehrkräf-
te vermittelt, die von der Einstellungsbehörde für 
diesen Zweck bestimmt werden.“

 6.  § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „Praktische Ausbil-
dung III: fünfeinhalb Monate, davon ein Monat 
Hospitation in der Psychiatrie, ein Monat Hospi-
tation bei einer Zentralen Ausländerbehörde oder 
einer Bundesamtsaußenstelle für Migration und 
Flüchtlinge, ein Monat im Jugendvollzug oder Ju-
gendarrestvollzug, ein Monat im offenen Justiz-
vollzug und eineinhalb Monate im Abschiebungs-

haftvollzug einer Unterbringungseinrichtung,“ 
durch die Wörter „Praktische Ausbildung III: 
fünfeinhalb Monate, davon eine Woche Hospitati-
on in der Psychiatrie, eine Woche Hospitation bei 
einer Zentralen Ausländerbehörde, ein Monat im 
Jugendvollzug oder Jugendarrestvollzug, ein Mo-
nat im offenen Justizvollzug und drei Monate im 
Abschiebungshaftvollzug einer Unterbringungs-
einrichtung,“ ersetzt.

 b)   In Satz  2 werden nach dem Wort „Abweichun-
gen“ die Wörter „hinsichtlich der Länge der Aus-
bildungsabschnitte“ eingefügt und das Wort „In-
nere“ wird durch die Wörter „Ausländer- und 
Asylangelegenheiten“ ersetzt.

 c)  Folgender Satz wird angefügt: 

   „Über Verschiebungen einzelner Ausbildungssta-
tionen von einem praktischen Ausbildungsab-
schnitt in einen anderen entscheidet die Einstel-
lungsbehörde im Einvernehmen mit den Ausbil-
dungsstellen des Justizvollzuges und den anderen 
an der praktischen Ausbildung beteiligten Ein-
richtungen.“ 

 7.  § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Für die praktische Ausbildung und deren Inhalte 
sowie die Unterrichtseinheiten nach §  7 Absatz  4 
Satz  6 im Abschiebungshaftvollzug ist die Einstel-
lungsbehörde verantwortlich. Für die schulische Aus-
bildung ist die Leiterin oder der Leiter der Justiz-
vollzugsschule Nordrhein-Westfalen verantwortlich.“

 8.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Es wird Unterricht in folgenden Fachgebie-
ten erteilt:

  1.  Fachgebiet 1 – Recht und Rechtsgrundlagen:

   a)   Grundzüge des Staats-, Verfassungs- und 
Verwaltungsrechts,

   b)  Grundzüge des Beamtenrechts,
   c)   Grundzüge des Straf- und Strafverfahrens-

rechts,
   d)  Vollzugsrecht,

  2.  Fachgebiet 2 – Vollzugsaufgaben:

   a)  Vollzugspraxis,
   b)  Vollzugsverwaltungskunde,
   c)   Dokumentation und Berichtswesen (ein-

schließlich der Grundzüge vollzugsspezifi -
scher IT-Verfahren),

  3.   Fachgebiet 3 – Delinquenzentwicklung, Be-
handlung sowie Erziehung und Förderung:

   a)  Kriminologie und Vollzugspsychologie,
   b)  Pädagogik, 
   c)  Sozialsysteme und soziale Arbeit,

  4.   Fachgebiet 4 – Kommunikation und Konfl ikt-
management:

   a)   Grundlagen der Kommunikation (Ausbil-
dungsabschnitt I),

   b)   Gewaltprävention und Deeskalation (Aus-
bildungsabschnitte II und III),

   c)   Sicherungstechniken und Waffenkunde,

  5.  Fachgebiet 5 – Gesundheitsförderung:

   a)  Sport,
   b)  Gesundheitslehre und Erste Hilfe.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Der Unterricht umfasst regelmäßig 30 
Schulstunden in der Woche. Zusätzlich zum Un-
terricht können Arbeitsgemeinschaften und Pro-
jektgruppen eingerichtet werden. Es soll hinrei-
chend Zeit verbleiben, vermitteltes Wissen zu ver-
arbeiten sowie im Selbststudium zu erweitern 
und zu vertiefen.“

 c)  In Absatz 5 werden Satz 4 und 5 aufgehoben.
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 9.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Sätze 3 bis 5 aufgehoben.

 b)  Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Sämtliche Arbeiten werden durch die zuständige 
Lehrkraft bewertet.“

10.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 4 werden das Wort „schulische“ 
durch das Wort „praktische“, die Wörter „sowie ein 
weiteres Mitglied eine Beamtin oder Beamter“ 
durch die Wörter „sowie als weiteres Mitglied ei-
ne Beamtin oder ein Beamter“ und der Punkt am 
Ende durch die Wörter „oder des Justizvollzugs-
dienstes.“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „das Inne-
re“ durch die Wörter „Ausländer- und Asylange-
legenheiten“ ersetzt.

 c)   In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „das Inne-
re“ durch die Wörter „Ausländer- und Asylange-
legenheiten“ ersetzt.

11.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird die Angabe „§ 12“ durch die 
Angabe „§ 13“ ersetzt. 

  bb)  Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Die Aufgaben werden von der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses nach § 17 
Absatz  1 auf Vorschlag der Justizvollzugs-
schule gestellt.“

  bb)  Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben.

 c)  Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 d)   In Absatz  4 werden die Wörter „, entsprechend 
wird für schriftliche Prüfungen, die auf den Ab-
schiebungshaftvollzug entfallen, verfahren“ ge-
strichen.

12.  § 20 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Jede Arbeit wird regelmäßig von zwei Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses aus dem Justizvollzug 
unabhängig voneinander in der von der oder dem 
Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge begutachtet 
und bewertet. Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses kann im Einvernehmen mit der Justiz-
vollzugsschule bestimmen, dass in Abweichung zu 
Satz  1 neben einem Prüfungsausschussmitglied aus 
dem Justizvollzug eines der Prüfungsausschussmit-
glieder aus der Einstellungsbehörde die Arbeiten be-
gutachtet und bewertet.“

13.  Dem § 21 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

  „Davon entfallen mindestens 20 Minuten auf Frage-
stellungen aus dem Gebiet des Abschiebungshaft-
vollzuges und auf die Inhalte der Unterrichtseinhei-
ten gemäß § 7 Absatz 4 Satz 6.“

14.  Nach § 28 wird folgender § 29 eingefügt:

 „§ 29
 Laufbahn des Werkdienstes im 
 Abschiebungshaftvollzug

  Die Laufbahnbefähigung für die Laufbahn des 
Werkdienstes im Abschiebungshaftvollzug des Lan-
des Nordrhein-Westfalen besitzt, wer die Laufbahn-
befähigung für den Werkdienst im Justizvollzug des 
Landes Nordrhein-Westfalen erworben hat. Die Be-
amtinnen und Beamten, die nach Satz 1 in die Lauf-
bahn des Werkdienstes im Abschiebungshaftvollzug 
des Landes Nordrhein-Westfalen eingestellt oder 
versetzt werden und noch über keine Kenntnisse 
oder Fertigkeiten in Bezug auf die besonderen Anfor-
derungen des Abschiebungshaftvollzuges verfügen, 
sind nach ihrer Einstellung oder Versetzung ange-
messen fortzubilden, dies insbesondere hinsichtlich 
der Unterrichtsinhalte gemäß §  7 Absatz  4 Satz  6. 

Die Beamtinnen und Beamten sind verpfl ichtet, an 
diesen Fortbildungen teilzunehmen.“

15.   Der bisherige § 29 wird § 30 und in Satz 2 wird die 
Angabe „31. Dezember 2020“ durch die Angabe „30. 
Juni 2023“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Juni 2018

Der Minister für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Joachim  S t a m p

– GV. NRW. 2018 S. 296

Berichtigung
der Bekanntmachung zum Regionalplan 

Düsseldorf (RPD) 
für den Planungsraum Düsseldorf gemäß 

§ 2 Absatz 3 Landesplanungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (LPlG) 

Vom 8. Juni 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 14. Dezember 2017 die Aufstellung des 
Regionalplans Düsseldorf für den Planungsraum Düssel-
dorf gemäß  § 2 Absatz 3 LPlG beschlossen. 

Die Aufstellung des Regionalplans hat mir die Regional-
planungsbehörde Düsseldorf mit 

Bericht vom 15. Dezember 2017 – Aktenzeichen: 
32.01.01.01-12 Anzeige – gemäß § 19 Absatz 6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird der Regionalplan bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) sowie 
der Stadt Düsseldorf, der Stadt Krefeld, der Stadt Mön-
chengladbach, der Stadt Remscheid, der Stadt Solingen, 
der Stadt Wuppertal, dem Kreis Kleve, der Gemeinde 
Bedburg-Hau, der Stadt Emmerich am Rhein, der Stadt 
Geldern, der Stadt Goch, der Gemeinde Issum, der Stadt 
Kalkar, der Gemeinde Kerken, der Stadt Kevelaer, der 
Stadt Kleve, der Gemeinde Kranenburg, der Stadt Rees, 
der Gemeinde Rheurdt, der Stadt Straelen, der Ge-
meinde Uedem, der Gemeinde Wachtendonk, der Ge-
meinde Weeze, dem Kreis Mettmann, der Stadt Erkrath, 
der Stadt Haan, der Stadt Heiligenhaus, der Stadt Hil-
den, der Stadt Langenfeld (Rheinland), der Stadt Mett-
mann, der Stadt Monheim am Rhein, der Stadt Ratingen, 
der Stadt Velbert, der Stadt Wülfrath, dem Rhein-Kreis 
Neuss, der Stadt Dormagen, der Stadt Grevenbroich, der 
Gemeinde Jüchen, der Stadt Kaarst, der Stadt Korschen-
broich, der Stadt Meerbusch, der Stadt Neuss, der Ge-
meinde Rommerskirchen, dem Kreis Viersen, der Ge-
meinde Brüggen, der Gemeinde Grefrath, der Stadt 
Kempen, der Stadt Nettetal, der Gemeinde Niederkrüch-
ten, der Gemeinde Schwalmtal, der Stadt Tönisvorst, der 
Stadt Viersen und der Stadt Willich zur Einsicht für je-
dermann niedergelegt.

Der Regionalplan wird gemäß § 10 Absatz 1 des Raum-
ordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden 
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ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit sind die 
Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsgesetzes zu 
beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

Gegen die Aufstellung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 8. Juni 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g 

– GV. NRW. 2018 S. 297
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